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RS OGH 1992/4/28 5Ob44/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1992

Norm

WGG 1979 §14

Rechtssatz

Die Verp ichtung der gemeinnützigen Bauvereinigung, ein am Kostendeckungsprinzip orientiertes angemessenes

Entgelt für die Überlassung von Wohnungen und Geschäftsräumen sowie Liegenschaften zu verlangen (§§ 13  WGG),

schließt heute die Möglichkeit einer echten Mietzinsvorauszahlung aus.
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